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Planung 
 
 

 
Bereits während der Planung einer Baumaßnahme muss die zukünftige 
Gefährdung der Holzbauteile durch Insekten, Pilze und Feuer, sowie Feuchte- 
und Chemische Einflüsse berücksichtigt werden. 
 
Neben der Auswahl der Holzart und des Konstruktiven Holzschutzes kann hier 
bereits die Gefährdungsklasse nach DIN 68800 Teil 3 festgelegt werden. 
 
Aus der Gefährdungsklasse leitet sich die Anforderung an das zu verwendende 
Holzschutzmittel samt Prüfprädikaten und Einbringmengen ab. 
  

 
Bestellung 

 
Bei der Bestellung des Bauholzes sind diese Spezifikationen unbedingt 
anzugeben.  
Ggf. muss der Verkäufer der Bestellannahme diese Anforderungen erfragen! 
Bereits bei der Bestellung sollte man auf die Dokumentation der ausgeführten 
Holzschutzmittelbehandlung hinweisen, die der Lieferung beigefügt werden 
muss. 
 

 
Imprägnierung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stationäre Anlagen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handwerkliches Verfahren 
 

 
Die Schutzbehandlung von Bauholz erfordert das Wissen um die DIN 68800-3 
(vorbeugender Chemischer Holzschutz), das notwendige Equipment, ein 
Bauaufsichtlich zugelassenes Holzschutzmittel, die Persönliche 
Schutzausrüstung und natürlich das Wissen um die zukünftige Verwendung des 
imprägnierten Holzes bzw. die Anforderungen an den Schutz des Holzes. 
 
Aus der Bauaufsichtlichen Zulassung geht hervor, wie viel Holzschutzmittel pro 
m² Oberfläche in das Holz eingebracht werden muss, um einen vorbeugenden 
Schutz gegen Holzzerstörende Insekte und Pilze, gegen Kernholzzerstörende 
Pilze und Moderfäule oder dauerhafte Unterwasserbelastung zu erreichen. 
 
Der Anwender muss vor Beginn der Arbeiten prüfen, wie hoch die Holzfeuchte 
ist und welche Lösungskonzentration sein Holzschutzmittel hat (nur bei 
Lösungen, die aus Konzentraten gemischt werden). 
 
Diese regelmäßige Kontrolle bei einer Imprägnieranlage sollte jedes Mal 
dokumentiert und gesammelt werden. 
 
Daraus ergibt sich insbesondere bei Tauch- und Kesseldruck-imprägnierungen 
die Tauchzeit. Dazu hat die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung einige 
Tabellen herausgebracht, anhand derer man in Abhängigkeit von Holzart und 
Holzfeuchte die Tauchzeit bestimmen kann. 
 
Die Kontrolle der Einbringmenge kann über Probestücke erfolgen, die mit 
imprägniert werden und vor und nach der Behandlung gewogen werden. 
 
 
 
Man kann auch den Flüssigkeitsstand in der Imprägnieranlage vorher und 
hinterher messen und über den Verbrauch die Einbringmenge ermitteln. 
 
Bei dem Handwerklichen Streich- und Flutverfahren ist eine Holzfeuchte von 
kleiner 20 % erforderlich. 
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Hier muss der Verarbeiter auf den angegebenen Mindestverbrauch achten, der 
immer auf dem Gebinde des Holzschutzmittels aufgedruckt ist. Die 
Einbringmenge muss er über den Verbrauch aus dem Eimer kontrollieren. 
 
Beispiel: Hat man vor Beginn der Arbeiten eine Gesamtmenge Holzschutzmittel 
über die Abgewickelte Oberfläche errechnet und nach Abschluss der Arbeiten 
noch einige Gebinde über, muss man eben alles noch einmal streichen. 
(Es ist unwahrscheinlich, dass man 300 ml/ m² mit einmal Streichen in das Holz 
bekommt.) 
 
Zuwenig Holzschutzmittel kann unter Umständen das Wachstum von 
Holzzerstörenden Pilzen erst anregen (oft bei schlecht imprägnierten Palisaden 
im Erdreich zu beobachten). 
 
Wichtig: 
Auf der Baustelle muss besonders auf die zukünftige Verwendung der 
Holzbauteile geachtet werden, um ggf. die Schnittstellen vor dem Verbau zu 
behandeln, da diese später vielleicht nicht mehr zu erreichen sind. 
 
Das Gleiche gilt bei der Abstimmung mit den nachfolgenden Gewerken. 
Es werden sich meist noch Trockenrisse auftun, die später (nach ca. 3 – 4 
Wochen) nachbehandelt werden müssen. 
 

 
Dokumentation 

 
Jede ausgeführte Holzschutzarbeit muss nach DIN 68800 – 3 (vorbeugender 
chemischer Holzschutz) durch den Ausführenden dokumentiert werden.  
 
Ausführende sind alle Betriebe, die Holzschutzmittel verarbeiten. 
Also das Sägewerk und der Holzhändler, die das Bauholz in einer 
Imprägnieranlage behandeln und auch der Handwerker, der auf einer Baustelle 
die Schnittstellen nachbehandelt oder eine Bekämpfungs- 
Maßnahme durchführt. 
 
Die Dokumentation stellt eine vertragliche Nebenpflicht des Ausführenden dar, 
die bei Nichterfüllung zu finanziellen Nachforderungen des Auftraggebers 
führen kann. 
 
Die Dokumentation der ausgeführten Holzschutzarbeit muss mindestens  die 
nachfolgenden Informationen enthalten: 
 
 - Name und Anschrift des ausführenden Betriebes, 
  
 - Angewendetes Holzschutzmittel mit Prüfprädikaten und       
Prüfzeichen, 
 
 - Erzielte Einbringmenge (Holzschutzmittelaufnahme) in g/ m², 
   ml/ m² oder kg/ m³, 
 
 - Jahr und Monat der Behandlung, 
 
Darüber hinaus ist es sinnvoll anzugeben, ob die Erfüllung der Anforderungen 
für tragendes oder nichttragendes Holz erfolgte, die Wirkstoffe des 
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Holzschutzmittels und die berücksichtigte Gefährdungsklasse. 
 
Die Hersteller von Holzschutzmitteln stellen meist Kennzeichnungskarten  
(„Dachstuhlkarten“) zur Verfügung, die bereits diese Punkte berücksichtigen 
und vom Ausführenden nur noch ausgefüllt werden brauchen. 
 
Diese Dokumentation muss an mindestens einer sichtbar bleibenden Stelle im 
Bau angebracht werden.  
 

 
Kennzeichnungskarte 

 
 

 
 
Diese Karte können Sie im Internet unter: http://www.holzschutz-shop.de 
herunterladen. 
 

 


